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Inhalt: 
Schulträgerwechsel für die weiterführende allgemeinbildende Schule Lübbenow- Schulträger Gemeinde Ucker-
land an den Landkreis Uckermark gem. Brandenburgischem Schulgesetz (BbgSchulG) 
 

Wenn Kosten entstehen: 

Kosten 
ca. 12,4 T€ 

ohne Invest. Bau* 

Haushaltsstelle 
noch einzurichten 

Haushaltsjahr 
ab 01/ 2003  

 
Mittel stehen zur Verfügung 

 
 
Mittel stehen nicht zur Verfügung 

 
Deckungsvorschlag: 

 
 
Mittel stehen nur in folgender Höhe 
zur Verfügung:  

 
 

 
 

 
Beschlußvorschlag: 
 
 
 
Der Kreistag beschließt auf der Grundlage des Beschlusses 38/ 04/ 02 der Gemeinde Uckerland vom 
25.04.2002 die Übernahme der Schulträgerschaft gem. BbgSchulG von der Gemeinde Uckerland durch den 
Landkreis Uckermark für die nachfolgende genannte weiterführende allgemeinbildende Schule ab 01.01.2003: 

- Gesamtschule „H. Heine“ Lübbenow, Dorfstr. 2, 17337 Uckerland 

zuständiges Amt:       

Schulverwaltungsamt  Falke  Rudick  Schmitz 
  Amtsleiter  Dezernentin  Landrat 

       
abgestimmt mit: 
Amt  Name   Unterschrift   

Dezernat I Herr Förster 

  

  
 
Beratungsergebnis: 

Kreistag/ 
Ausschuß 

Datum Stimmen Stimm- 
enthaltung 

Einstimmig Lt. Beschluß- 
vorschlag 

Abweichender Be-
schluß 

 (s.beiliegendes Formblatt) 
  Ja Nein     

KBSA 10.06.2002       

        

KA 18.06.2002       

KT 03.07.2002       

 



 
 
Begründung der Vorlage: 
 
 
  inhaltlich: wie DS- Nr.: 826/ 97 Version 1 vom 21.01.1997 und  
        Berichtsvorlage  DS- Nr.: 21/ 97 vom 25.02.1997 
 
 
Der Schulträgerwechsel erfolgt gem. § 105 Abs. 2 i.V.m. §§ 100 und 142 des 
BbgSchulG durch inhaltliche übereinstimmende Beschlüsse gem. § 35 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung (GO) und § 29 Abs. 2 der Landkreisordnung (LKrO) vom abgeben-
den Schulträger (Gemeinde Uckerland) und übernehmenden Schulträger (Landkreis 
Uckermark). Der Wechsel der Trägerschaft gilt für die nachfolgend aufgeführte weiter-
führende allgemeinbildende Schule: 
 

- Gesamtschule „H. Heine“ Lübbenow, Dorfstr. 2, 17337 Uckerland 
 
Der Schulträgerwechsel wird mit Genehmigung durch das Ministerium für Bildung, Ju-
gend und Sport nach § 104 Abs. 2 BbgSchulG wirksam. 
 
Der Antrag der Gemeinde Uckerland auf Wechsel der Schulträgerschaft vom 
25.04.2002 ist als Anlage beigefügt. 
 
Eine Schulträgerschaft zum 01.07.2002 ist nicht möglich. da der Kreistag erst in der 
Sitzung am 03.07.2002 darüber befinden kann und der Trägerwechsel danach durch 
das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport zu genehmigen ist. Das Ministerium für 
Bildung, Jugend und Sport benötigt zur Prüfung und Genehmigung eine angemessene 
Bearbeitungszeit. 
Ebenso ist ein Wechsel der Schulträgerschaft während des laufenden Haushaltsjahres 
aus haushaltstechnischen Gründen nicht vertretbar. Die Übernahme der Schulträger-
schaft nach vorliegender Genehmigung erfordert eine umfangreiche organisatorische 
Vorbereitung. 
Somit ist der Übernahmetermin 01.01.2003 für die beteiligten Schulträger der geeigne-
te Zeitpunkt. 
 
Die Stellungnahme der Schulkonferenz (Anhörung lt. § 91 Abs. 3 Pkt. 1 BbgSchulG) 
liegt mit den Schreiben vom 13.05.2002 vor (vgl. Anlage). 
 
 
 
 
 
 
* Nach Angaben der Gemeinde Uckerland auf der Grundlage der Schulkostenbeitrags-
forderungen (Schulkostenbeitrag nach BbgSchulG) ergibt sich ein direkter zusätzlicher 
Finanzbedarf im Verwaltungshaushalt von 12,4 T€. 




















